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Hundegesetz aktuell geplante Novellierung (Stand: 18.05.2015) 

§1 §1 
Zweck des Gesetzes ZWeck dal Geutzes 

Zw8ck da Geaetzeal,t es. Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorzubeugen und IbZUWeh· Zweck des Gesetzes lat es, Gefahren für die etfendlche Sicherheit vorzubeugen und abzuweh-
IWII, die mit dtm Halten und Führen von Hunden verbunden sind. Nln, die mit dem Halten und Führen von Hunden verbunden tlnd. 

§' 
Allgemeine Pflichten 

(1) Hunde sind 10 :zu tlatten LWId zu führen, dass vcn ihnen keine Gefahren für die 6IJentIIcha (1 ) 1oUIde Mnd 10 zu halten ood zu führen. dIu von ihnen keine GafahnwI iJr da 6tfenIIche ......... _. ............-.... 
(2) Jede ~ oder' Sb!iIe, die einen Hund hiIt, ist vapIkHet. den Ibld spiteeMnI aeehs 
MonaI8 nach .. Gebut dL.l'Ch eine T..wztin oder einen n..zt mit einem T~ 
(~ .....,. MI<rorHp) kennzeic:Men zu lassen. .. eine elrwnaIIv ~, 

~a. KerMornrnet ...... Der zustlndigen ~ ist ad deIwl VIII1a1gIO der 

Hund zum AuNMn deI T'WI8POlidflls 1o'OI'ZlIUhren. Dabei ist die~, die den Hund filhr't, 
_bei"'~""'~ ___ des 

T''''iPOIldel •• mttJ.N,4rten. 

(3) Oie Hallerin odtr der HallDr ein. Hundes Ist verpflichtet. spltestens drwi Mon.te neCh der 
Geburt des Hund .. eine Haftpfllchtwnlmarung über mindestens eine ""lIIon Euro fOr Perso
nen- und Slchlchlclen sowie 50 000 Euro für sonstige Varmögensschlden abzUichllaßen und 
aufredltzuar1'lalten. Zultilndlge Stelle nach § 1 1 7 Abs. 2 Sat%. 1 das Verzicherungl\oeltr8glg. 
setzes vom 23. November 2007 (BOB!. I S. 2631), zuletzt geindert durch ArtikelS du GeHt
Z88 vom 28. Mal 2008 (8GB!. I S. 874, 901), in d.- jeweils gellenden F88sung Ist die nach § 17 
Abs. 1 Setz 1 zuatlndlge Bet\l5rde. Satz 1 gin nicht fiir KörpeISChilflen des öffentlldlen RectU. 

§3 
Getlhrlche Hmde 

(2) Jede PInon oder Stalle, die einen HI.I'Id halt. ist verp4lc::hta. den ~ apiIestens sechs 
Monate nach da" Getut dun:h eine TJertrzIn oder einen TlIrwzt mit einem T.-..pc:ndef 
(1IIektnDsdI le8barw IIIkrochIp) kennz:ek:tw1en zu Iessen. der eine aifwnaIg vargabMe. 

LnYII"indattic Kannnummet .... Der ~ BeNItde Ist MI deren Vettlwlgen der 

Hund zum Auslasen des Tran5pOf'IdenI YOI"ZIIfütnn. DabeI Ist die Pwson, de den Hund Dvt. 
verpIIichtet. bei der Überprüfung da' Kennnk:hnung, lnebeaeoldela beim AusI.., des 
T ...... sponders, rnitzuwiOten. 

(3) Oie Hllterin oder der Halt.- eines Hund. Ilt wrpfllchtel, aplteatena drei Manilte nach d.
Geburt des Hundes eine HaflpfliChtversicharung ub.- mlndeltena eine Million Euro fUr f!.rso
nen- und Sachschlden sowie 50 000 Euro Kir IOnaUga Varmög..-.uehlden abzuschließen und 
aufrechtalerhalten. ZustAndige Stelle nach § 117 AbI. 2 Sitz 1 d .. Vncherungsvertragsg. 
letzM vom 23. November 2007 (B08I. I S. 2631), Z\lleut gelndart durdl ArtIkel S d81 Geset
Z85 vom 28. Mal 2008 (8G8I. I S. 874, 901), In der Jeweils geltand..-. Faalung Ist die nach § 17 
Abs. 1 Satz 1 zuständige Beh6n:le. Salz 1 gilt nicht für Kerper1chaflan des öffentlich., Rechts. 

§3 _ ...... 
(1) GdihrIichI tMlda Im SIMa dIeaea Gesetzes sind t-b'Ide. deren ~ ~ (1) GeWviChe Hunde im Sme d_ Gesetz. sind JtJnde. deren Gefitrictüt vermutet 
oder im EiI'llelW ~t8111. \MI. oder m Einzelall feAgesIeII...nI, 

(2) FOr HI.me, • gemi& § 2 Abs. 1 Satz 1 des HL.ndeYertM1ng~- l.W'Id -
elnUvbesctllinla.. Igsge' rtms vom 12. Apri l 2001 (BG9. I S . 530), geindert duntI MbI 4 
des GeHtzn vom 12. AptI2001 (BGBI. I S . 530, 532), nicht in eH Bunde5rwpub4fk Deut:IctI
!end .q.f"uhrt odet \Wbr8ctt warden dOrlen, ~rd cie Gefitrichkeit ...nnut.l § 2 gilt entsp"e

chend. Abutz: 3 bleibt unberil'lrt. 

(3) Im Ein~1I gaflht1lche Hunde BInd insbesondere: 

,. Hund .. die auf Angriffslust oder über das natürliche MaB hlnausgeh.-ule Kamptberelt.c:haft 
oder Schirfe oder auf andere In der Wirkung gleichstehende Merkmale gezüchtet, au,geblldet 
oder .tIgerIcheat lind, 

2. Hunde, de Ik:h ale bbsIg etWiesen n.ben, 

(2) Fii' HI.Ma der Raa ..... Amariean 
St.f'ford&hire-Ten1er. StIIffordshl...auJltenier, aum.mer aowle deren Kreur.unoen 
unhlralnander oder mit andaren Hunden wird ltie GafihI1IchteIt venTl.ltet. Dia Rusezuga
h6rigkait aln .. Hund .. batlmmt 51ch nach dam lulentn Erscheinungsbild (Phiinotyp) 
.nhand dar arn 9, Flbruar 2001 geltendan andgültlgan Ftus .. tandardl dar F'd6ratlon 
Cynologlque Internationala. Kreuzungen nach Satz: 1 alnd Hundft. bai danen dar Phiino
typ alner der dort genannten Rusen zu _annen .... In Zwelfelsfil"n hat dia Ha/WIn 
oder der Halter nachzuwelHn, das eine Kreuzung ",ch Satz: 1 nicht vorliegt. § 2 gilt 
antaprechand. Absatz 3 bleibt unberührt. 

(3) Im Einzelfall gefährtiche Hunde sind inlbaondara: 

1. Hunde, die auf Angrttrslust oder Ober das natürtiche MlB hlnaulgehende Kampfbereltachaft 
od ... Schirfa oder auf andere in der W1rlmng gleichstehende MarkmalagllZÜchtat, ausgebildet 
oder ahgerk:hIet sind, sofern as sich nicht um bahördllch lU8iIeblldata PofluJ. und 
lonstlga Dlanethunda von Behördan odar Blfolgrelch geprüfte, b,.uc~ra Jagdhunde 
Im Slnna das t 2 Abs. 3 das Uind"jagdgltHtna handalt, 

2. Hunde, cie sich als bissig roriesen haben, ohne aaUnt 8nQ8llrlffan worden zu Mln, oe!...
die elntn andaren Hund trotz daeen oIf'anIIlchClich erttetVlbanlr attübMcher Unterwer
fung.gestik gabiMBn Nben, 

4. Hunde. I:h dut:t! ..... Vethait8n gezeigt haben, dass sie ~Iiert 8f1dere l1ere hetzen 4. Hunde, die durch ilw" Verhalten gReigI t.bon, !Jus • unkor*oIIier1 andere Ttere hetzen 
oder reißen. oder reißen, oder 

5. Hunda, die gamelnsam elnan MenKhen odar aln nar angreifen oder jegen und von 
denen ainer einen Menschen oder aln TI. balßt 

01 .. gilt nicht für dia In Satz 1 Nummer 1 ganannten Hunda beim Einsatz im Rahman 
Ihrer Jaweiligan ZWeclcbmlrnmung oder wihntnd dar Ausbildung Im Hinblick auf die 
jeweilige ZweckbesUmmung, soweit Ausbildung und Elnt.tz .. Im Hinblick auf die 
ZWackbestimmung arfordern, 

(4) Die Zucht, die Varmehrung und dar Handel mit gefltwtlehen Hunden nach 13 Ab •. 2 
sind varbotan. 
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Hundegesetz aktuell 

§' 
HaHen gefährlic:tler HI.nde 

(1) Sn Hund nach § 3 Abs. 2 d.rf gehalten warden, wenn die Hundehalterin oder der Hunde
haller durch einen W .. n8test gemäll § 10 gegenüber der zuständigen Beh6rde n.cf'lQOWl&
S8n hat, dess der Hund %U lozialvertriglicflem Vartlallen in der Lage ist, so dass von dem 
Hund keine Geflhrtn fOr die ölfenUictle Schneit ausgehen. Der Nachweis Dber den Weeen,.. 
test ist der zuständigen Ben6rde unbeschadet des § 10 Abs. 2 innerhalb von sectls Monaten 
ab Beginn der Haltung d .. Hundes vorzulegen. Über die Vor1ege des Nachwall8& Dber den 
Wesenstest erteilt die zustindlge Behörde eine Bescheinigung. 

(2) Ein gefähr1icher Hund nach § 3 Abi. 3 darf nur mit einer Er1aubnis gehalten werden. 

(3) aa Absitze 1 und 2 gelten nicht für 

geplante Novellierung (Stand: 18.05.20151 

(1) En Hund nadl § 3 Abs. 2 darf gehalten werden, wenn die Hundehallerin oder dar Hlnd. 
halter durd'l einen Wesensl_! gemäß § 10 gegenüber der zustlndlgen Behörde nachgewi. 
sen 1'Iat, dass der Hund zu sozialverträglldlem Vertlelten In der Urige Ist, so dass von dem 
Hund keine Gefahren für die öffenUiche Sichertleit ausgeh .... Der Nec:nweis über den Wesens
test Ist der zustlndigen Behörde unbaschad81: des § 10 AbI. 2 InnerMlb von sechs Monaten 
ab Beginn der Haltung des Huncles vorzulegen. Ob ... die Vorlage des Nachweis. über den 
Walenstest erteilt die zuständige Behörde eine Bescheinigung. 

(2) Sn gefiihr1icher Hund nach § 3 Ab$. 3 darf nur mH ein ... Er1aubnis gehalten werden. 

(3) OIe Absätze 1 und 2 gelten nicht fü" 

1. Personen, cle mit ein .. nach § 11 des T.erschutzgesetz erteilten Eriaubnis ein Tiertleim 1. Personen, die mit einer nach § 11 des TJer1chutzgaetzu erteilten Erlaubnis ein Tierheim 
oder eine äf'dche EItrichIung betreiben, oder Mle ähnliche EInrIdItu1g belreibaI. 

2. KlItpefechaften dea 6f'JenIichen RectB tni Halter von 8indenbeg1eit- ood Behi~ 2. KiIrpersc:hansn des 0ffetrtIk:hen Rechts und Heiter von Blinde! t Q' "- tRI BeNudeneub ..... 

gIoI1hunden, ""'-

3. Pamonen, die In SadlMn-MhaIt keine Hauptwolv1ung Im Sime des § 8 AbI. 1 oe:s Melde
geslllzas eIN Land. Sachser'l-Anhalt haben und sich mit Ihrem Hund nicht langer als zwei 
Monate unum.rbrochen In SecMen-Anhalt aufhalten. 

(4) Erhält dia zusfindlge Beh&de einen Hinweis darauf, dass ein Hund eine gesteigerte 
Aggressivitit aufWallt. Insbesondere Menschen oder Tiere gebissen odar sonst eine Ober das 
natür1iche Maß hln'Ulgahende Kall1Jfbereitschaft, Angriffslust oder AggntSSivilAt gauigt hat, 
10 hat sie den Hinweis von Amis wegen zu pnJfen. Ergibt die Prüfung Tatsaoo.n, dia dan 
Verdacht nlchtftWtlgen, d ... von dem Hund eine Gefahr rur die öffentiiche Sichemeit ausgaht, 
so stellt dia Behörde fest. da .. der Hund gefähr1ich ist. Widerspruch und lOage ge\J"" diese 
Feststellung haben keine aufschiebende Wir1wng. 

§5 
Beentra~ der Ertaubnls 

(1) Dfe ErtaubrU ZlJt Haltung __ ~ ticnies nach § 3 Ab$. 3 i:st bei cIer zus&tnci. 
gen Behörde nach § 17 Abs. 1 Satz 1 SChrtfIich zu beerrtragen. OIe für die PrüfunIJ der Eltaub
n~ adol/MIr'ehen ~ hat die tlJndehattarin oder der HundehaIW 
beizU;ringen. Ile Bah6rde hat der HaIteM ode.- dem Halter des Hc.nde5 eine 8escheiripg 
ibw" die Antl1tgstoIII,I'Ig 8I.JI.Zl.Ju.I1en. 

(2) Das Hellen eines geflhrlidlan Hundes nach § 3 Abt. 3 gUt bis zur EnlscheidunIJ Ober den 
Antra\J dt.n:h die zustindlge Behörda ars erlaubt. Der Hund darf außerfleib eusbruchslcherer 
Grundstucka nur von der Hundehalterin oder dem Hundehalter gafiihrt werden; der Hund 181 an 
der Leine zu fUhren und hat einen Maulkorb zu tragen. Die Hallerin oder der Halter des Hund .. 
hat beim AusfühTan des Hundes ein gultiges Personaldokument und die von der Behörde 
ausgestellte Beschelni\Jun\J uber die Anlragstellung mitzuführen und der Behörde auf Verlan
gen zur Prüfung aus:whlndl\Jen. 

(3) Die Hundahaner1n oder dar Hundehalter hat der Behörde innerhalb von drei Monaten nach 
Feststellung der Gefl,hr1lchkelt des Hundes die UnlBrlagen vorzulegen. die erforderlIch sInd, 
um das VorlIegen der EtlaubnllYOralJ5Selzungen zu prüfen. Die Fr1lt kann auf Antnl\J ange
menen vtlr1Angert wetden. Nach Ablat.l der Frist ist die ErlaubnIs zu versagen. 

(1) Oie Er18Wn1. bit f'IU' tu erteilen. weM 

1. cIe HLnSehaltarin oder der" HundehaIler das 18. Lebensjahr vollendet hat und die zum 
Halten das geflhrtlcf'len Hundes erfordertidIe Zwet1äss!gkeit (5 n penlÖflllcne 81JnU'11i1 (§ 8) 
und Sachkunde (§ 9) nachweist, 

2. die Hundehllner1n od .. der Hundehalter durch einen Wesenstest gemill § 10 nechweist, 
dass der Hund keine gestel\J8rte Aggressivität oder Gefähr1lchkelt gegenüber Mensdlen oder 
Tieren aufweist (Flhlgkeit des Hundes zu sozialvertriglichem Verhallen), 

3. Personen, die in Sachsan-Anhalt keine Hauptwchru"\g im SInne d. § 8 Abs. 1 das Melde
gesetzes des undes Sachsen-Anhart haben und sIeh mit Ihrem Hund nid"lt länger all zwei 
Monate ununterorocnen in Sachsen-Anhall aufhaltBn. 

(4) Erhält die zustAndige Behörde einen Hinweis darauf, da" ein Hund eine gesteigerta 
AggressJvllit aufNeist. insbesondere Menschen oder TIere \Jeblasen oder sonst eine über des 
natilr1ld1e Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angrtrfllust od .. AQ\Jnlllivillt gezeigt hat, 
so hat Sie den Hinweis von AmIs wegen zu prOfen. Ergibt dfo PrOfung Tatsachen, die den 
Verdacht rechtfertigen, dass von dem Hund eine Gefahr fOr dlo öffentliche Sicherheit ausgeht 
so stellt die Behörde fast, dass der Hund gefihr1ich lat. Widerspruch und Klage gegen diese 
Feststellung haben keine aufschiebende Wirkung. 

15 
Beantragunsr der Erlaubnis 

(1) Ote EJlaubrjs zur HaIUJg eMs geI'iI.1k:hen t-kJndeII nach § 3 AbI. 31st bei der zuatäntl
gen Beh&de nach § 17 Abs. 1 Setz 1 schrI1Iich zu beentr"aV«I. Oie n.- cIo Prüblg der Erlaub
~ afadtrichen Untertegen hat (h ~ oder der Ht.WldehaIIer 
belzd)dngen. Die Beh&'de hat der Hallerin oder dem HItI.,. des Htnde8 eine 8ascheirigLng 
über cIa A1*aIJsWIq auszustellen. 

(2) Des Hallen eines gefähr1ichan Hundes nach § 3 Abe. 3 gilt bis %LW" entscheidung Lhar den 
AntI1l\J durd'l die zustlndige Behörde als ar1aubi. Der Hund darf aullflfhllb ausbruchSicharar 
Grundltllcte nlM" von der Hundehalterin odar dem Hundehll .. gelUhrt werden; der Hund ist an 
d .. Leine zu fUhren und hat einen Maulkort zu trltlJen. Oie H.llerin odar der Halter des Hundes 
hat beim Ausführen des Hundes ein gUltigas PeTsonaldokument und dia von der Behllrde 
ausgestellte Bescheinigung ubel' die AntragsteIlung mitzuführen und der Behörda iluf Ver1an
gen zur Prilfung auszuhändigen. 

(a) Die Hundehaiter1n oder der Hundehaher hat der 8ehön:la Innarhalb von cIre1 Monaten nach 
F_tsteUung der Gefähr1lchkelt des Hundes die Unter1a\J8n vorzulegtn. die erforderlich sind, 
um das Vor1iegen der Er1aubnisvoraussetzWlgen zu priifan. Oie Fr1st kann auf Antrag &n\Je
messen ver1ingert. werden. Nach Ablauf der Frist ist dia Er1.ubnlti zu versagen. 

§6 
Voraussetzung und lnhatI der ErtaJbnls 

(1) DeEr1atbU Ist fU zu erteilen. wenn 

1. die HmdeheIterin oder der Hundehaller das 18. Lebensjahr VOllendet hat und die zum 
Halten des geflhlfichen Hundes erforder1iche Zuv.1illll1gke1t (5 7). pera6nlldlO Eignoog (§ 8) 
und Sachkunde (§ 9) nachweist, 

2. die Hundehalterin od.- d.- Hundehalter durctl einen Wesenslest gemiß § 10 nachweist. 
dass der Hund keine gesteigerte AggresSivität oder Gefihltlchkelt \JeoanOber Menschen odar 
Tieren aufweist (Fähigkeit des Hundes zu sazialvertrtgllcham Vam.ltan), 

a. der Hund unvertndarllct1 so gekennzeichnet Ist. dass seine Identifizierung gpihr1eil1et Ist. 3. der Hund unveränderlich so gekannzelchnet Ist, dass seine IdenlffWll'Ung gswähr1eiSIel isL 
und und 

4. der Abschluss einer Haftpftlchtverl!lict1erung (§ 2 Abs. 3) nachgewiesen ist. ... der Abschluss einer HaftpflichtverslcherurllJ(§2Abt. 3) n.chgewlesan 1.1. 

(2) 1st die Hundehalterin oder der Hundehalter eine juristLsche Person, 80 sind die Anforderun· (21 Ist die Hundehalterin oder der Hundehah .. eina juristische Person. so sind die Anforderun-

VERMERK· HUNDEGESETZ NOVELLIERUNG SYNOPSE,DOC 
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Hundegesetz aktuell geplante Novelllerung (Stand: 18.05.2015) 
gen des .Absatzes 1 Nr. 1 durch die filr die Betreuung des Hundes VWIIntwortliche Person zu gen d. AbNtzu 1 Nr. 1 durch die fUr die Betreuung des Hundes vw.ntwortliChe PIIrson zu 
et1üllen. 8lfüIJen. 

(3) Die Erleubnll bm befrilte! und unter Vorbehalt des WidemJfa erteilt sowt. mit Bedingun
gen und Autegen vabunden warden. AuIagen können auch neclUglICt! aIgenomman, ---- (3) Die Erlaubnis kaM befristet und urMr Vorbehalt des Widerrufs e!1IIIIt ,owie mit Bedingun

gen und 1dIagen verbunden wero.n. ~ können auch nachC,1\MCh aufgenommen, ---_. 
(4) W1diIrIpruch 1nf KIege gegen die Versagung der Etteubnis hIOen keine lIlIschIebende (4) WIdetspuc:t\ und Klage ~ eh VefUCIUI'ID der Erlaubnis r.ben keine aufsd1iebende 
Wirtwng. Wlltu"n;. 

§7 
Zuverlässigkeit 

OIe .-forderIlcheZuver\is.sigQlt ~ r»cht. wer 

1._ 

.) 'llnil2llchen Angri1fs .J.I da Leben oder die GesIM'Idheit, Verge'Wllillgung, Zli\ilterel, 
~ndeIs. Land- und HMlsfr\edensbnJchs. WIdersIends gegen die SlMtsgewalt. lIIiner 
9emeingdhrlictlen Straftat. einer Strebt 9-s1.rl das Eigentum, da. Vermögen oder wegen 
vmitzllchen oder fahrtässlgen VoIll1Iusches, 

1._ 

§7 
ZuveI1lssigkeit 

.) vonittlichen Angriffs ad da ~ oder die Gesuncl'leit, Vergeweltigung, ZuhiMereI, 
Manacf'lenhanclds, IMId- und HI~. Wideratands gegen eh Stntaglfnlt. einer 
gemelngefihrllchen Straftat. einer ShftIII gagen das 8gentum, d88 Vermögen oder wegen 
YOnIltzllchen oder fahrlässigen VoIil1lusa., 

b) einer S1raftlt nach dem Tlerxhutzg •• ett. dem WaffengltHtz, dEl Geutz Ober die Kontm- b) einer Straftat nach dem TleractullZgeletz. dem W.tfengesetz. dem GeHtz Üb_ die Kontrol
le von Kriegswaffen, dem $pIwlgItoffgeaeIz. dem ~ od« dem BetIllbunge- Ie von Kriegswatren, dem SpralgItarrveletz, dem Bundesjlgdgesetz ocW cMm Betiubungs-

c) .. an6eran, \IOf'SMzich beg • .,gillin Shftat zu eI,.. Gekbtr8fe wn fMhr als 50 1eges- c) einer endeten, vordtzkh ~ StrBftIIt zu einer GektstnIfe von mehr.1s 50 1 .... 
lItz:8n oder Zlj einer Frelheitssnfe oder Jugendstrafe sib:a'I oder zu einet Freil'leitsstrafe oder.klg8ndatr8fe 

rec:t'ltlkriftig vwurteltworden Ist, weM lelt dem Eintritt der Rechtslud der letzten Virurtellung rKfltskriMtlg WJM1eIlt worden ist. wenn MIt ct.m Elntrttt der Rechtskraft der leIZten Verurteilung 
filnf Jah~ noch nicht verstrichen sind, oder fünf Jeh ... noch nlmt verstrichen lind, oder 

2. tModirhail cd .. grObllm gegen Vor'lchrtften diaes Gesetzes vemoßen hal 

z." Prüfung der ~t hat cie ~tenn oder der I-U1dehaJter eitI Fütwu"lgs
zeugnis ZI.I' VorIagB bei Iiner Behörde nach § 30 Abt. 5 des ~~ zu --

§' 
Pen:ÖI'Iliche Eignung 

(1) Oie erforderliche persönliche Eignung bultzl nicht, wer 

2. wied .... oJt oder gröbllm gegen Vorschrtfbln dl_. Gesetzes ...... toßen hat 

ZlI PrüiJng der Zuver\lasigkelt Nil <ie ~ oder der HoodeheItet ein Fütvungs.. 
zeugm zur Vortags bei einer BehCirde 0ItCh § 30 AbI. 5 des ~ zu --

§8 
Pwra6nllche Eignung 

(1) Oie erfordertiche peBöoliche Eignung belltzI nlmt. wer 

1.~~higlal, 

2. eutvnnf __ psychischen t<rer'IkhIWI: oder einer geisteen oo.r seelischen BehiI'ldefw1g 2. 1M4~ einer paychisc:tal Krankheit oder __ gIidgen oder HeIsc:hen BehInderung 

n.:n § 1896 des Bürgerfict*l ~ bMreut oMrd.. nach § 1898 des ~ ~ betteut wtrd. 

4. nlmt In der lage Isl, den Hund 11m .. en der Leine zu halten oder zu führen. 

(2) Werden Tatsachen bakennt. dl, BidenkM gegen die persOnliclle EIgnung begründen, so 
UM die 8eh&de die EIeibringI.Klg eineS fachIrzIk:hen oder fachplychOloglac:t*1 GutachIens _. 

§9 

""""""'" 
(1) Oie erforderliChe Sachkunde belltzt, wer üb ... die .-forderltchen Kennlni ... und Fähigkei
ten .... rfügt, einen gefihrlichen Hund nach § 3 Abs. 3 so zu halten und tu führen, dass von 
diesem keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Mensct1en oder TIeren ausgeht. Der 
Nachwel. der erforder1lchen SIIchkunda etfoIgt durch das Bestehen einer theondlschen und 
prakUachen Prüfung. Das für die Offinlliche SIdwhaIt und 0rtInung ~ Minlaterium .t ib eicheiod von § 17 Abi. 1 setz 1 eil Zus&incigkelt für cIe"""""'rne der Sechkunde_ ....................... 

(2) Oie Sad\kundeprüfuog erstreckt .ld'I insbuonde ... auf den NIIChweI. der für die gafahrlose 
Heltung von Hunden erforderlJchen t<enntni.se über das So.zi.lv.malten und die rassespezlfi
setlen Eigenschaften von Hundin, auf Fragen der Haltung, Emlhrur19 und pflege von Hunden, 
<SN Erttennen und Beurteil., von Gefahrenlltuationen mit Hunden, der Erziehung und Ausbil
dung von Hunden und der ReetltsYCl'lic:hrtftan im Umgang mit Hunden. Oie nlhere Ausgest2ll
lur'Ig der Sechkundeprürun regelt daa fOr die öffentliche Sk:herheIt und arctnt.Ig zusIIndIge 
Ministerium durch Racht:!lYerOrdrulg. 

§ 10 

4. nictrt In der lige Ist, den Hund sicher en der leine zu halten oder zu führen. 

(2) W.uill Tmachen bekennt, die Bedenken gegen die persönlict1e Eignung begründen, 80 
kann die BeMrde die Beibringung eina fac:hirzIIld1an oder fachpaychologiac:han Gut.ec:hEns ........... 

(1) DIe arfordertiche Sachkunde besitzt, Wir Ilber die erforderlichen Kenntnl .. e und Fähigkei
ten v.fiIgt, elnan gafiihrllchen Hund n.ch § 3 Abi. 3 80 zu halten und zu lOhten, dus von 
diesem k.ine Gafehr für Leben oder Gelundhilt von Manschen oder l1.,.n ausgeht. Der 
NachweI. der erforderlichen Sachkunde erfolgt durch das Bestehen einer theoretl.chen und 
praktlChin Prüfung. Ala aac:hkuncllg fI'f' Sinne des Satzes 1 velten Inhaberlnnen und 
Inhaber alnM gültigen Jagdscheine im Sinne des t 18 Ab&. 1 Sitz 1 des BunduJagdge
Mtzw. Das 1Ü' die öfJerrtIc:ne SIc:hirhitl und Ordnung ~ ~u.m r.getI: abwei
chend von § 17 Alls. 1 Salz 1 cleZustindgMlt fürdie AbnEhne der s.c:hIw~ durdI 
R9Ctlt ... tfOOQ '!.I'Ig. 

(2) Di. S.chkundeprüfung ers\reckt sich inlbesondere auf den Nachweis der fUr dIe gefahrtosa 
Haltung von Hunden .rorderlichen Kenntrille über das Sozialverhalten und die ressespazifi
.chen Eigenschiften von Hunden, auf Fragen der Hartung. Ernährung und PlIega von Hunden, 
du Erltarmen und Beurteilen von GefehlllnlltuaUonen mit Hunden, der El2tehung und Ausbil
dung von Hunden und der Rechtlvorschttften Im Umgang mit Hunden. Die nähere Ausgestal
tung der Sachlwndiprüfung regelt das Iir cIe 6fNntrichi Sicherheit und 0rd0lrIg ZU:!Itlndige 
MnIUer1um durd'I Rechtsverordnung. 
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Hundegesetz aktuell 
Weoenotest 

(1) DIe Fähigkeit des Hundes zu sozialvertrigllchem Verhalten gemiß § 6 Aba. 1 Nr.2 kann 
nur durch einen Wesenstest nachgewiesen werden, der von einer anerkannt sachverständigen 
Person oder Einrichtung durchgBführt wird. Der Nachweis der Fiihigkelt des Hundes zu 
sozlalvertrtgllchem Verheilen kann BUch durch elnen In einem anderen Bundesland oder Staat 
durchgeführten Test erbracht werden, wa'ln das für die öffentliche Slchemeit und Ordnung 
zuständige Ministerium den Test dieses Bundeslandes oder Staates als dem Wesenstest nach 
Satz 1 gleichwertig anerkannt het. 

(2) Stellt die den Wesenstest durchführende sachverständige Person oder Einrichtung fest, 
dass die Fähigkeit des Hundes zu soziaJwrtriglicham Verhalten noch nicht abschließend 
beurteilt werden kann, hat die zustAndige Behörde der Halterin oder dem Halter des Hundes 
eine angemessene Frist zur Vorlage des Wesenstests zu setzen. Bis zum Ablauf der Frist gilt § 
11 für das Führen eines gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 2 entsprechend. Ein gefahrtlcher 

Hund nach § 3 Abs. 3 darf bis zum Ablauf der Frist nach Maßgabe von § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 
geführt werden. Wird nach Ablauf der Frist keine Bescheinigung über die Fähigkeit des Hundes 
zu sozialverträglIchem Verhalten vorgelegt, darf der gefährliche Hund nicht mehr gehalten 

"""'on. 

(3) Erfolgt ein Wechsel der Hallerin oder des Halters des Hundes, muss innerhalb von sechs 
Monaten di. Fähigkeit das Hund811 zu sozlalvertrigllchem Verhalten erneut durch einen 
Wesenstest nachgewiesen warden. 

(4) Das für die öffenUiche Sicherheit und Ordnung zuständige Ministerium bestimmt durch 
Rechtsverordnung den Inhalt und die Durchführung des Wesenstests, das Verfahren und die 
VonilUlselzungen für die Anerkennung der sachverständigen Personen oder Einrichtungen, 
den Inhelt und die Form der Bescheinigung über den durchgeführten W.enstest sowie die 
VOIlIussetzungan der Anerkennoog dar in einem anderen 8undesland oder Staat durchgeführ
ten Tests. 

§11 
Fuhren alnes gafahrlichen Hundes 

(1) Die Hundehalter!n odar der Hundehalter darf einen gefährlichen Hund nach § 3 Aba. 3 
außemalb ausbruchsicherer Grundstücke nur p.-sön1ich führen oder eine Person damit 
beauflr8gen, die eine Bescheinigung nach Absatz 4 Satz 1 besitzt. 

(2) GeHihrliche Hunde nach § 3 Abs. 3 sind außerhalb ausbruchsicherer Grundstücke an der 
Leine zu fUhren und haben einen Maulkab zu tragen. AJ.Jf Antrag kann die zustlndige Behllrde 
eine Genahmlgung zur entbindung von der Lelnen- und Maulkabpfllcht erteilen, wenn eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ausgeschlossen erscheint. 

(3) Die Hundehalt.in oder der Hundahalter hat beim Führen eines gllfiihrlichen Hundes nach § 
3 Abs. 3 ein gililigas Personaldokumenl und die Erlaubnis mitzuführen und dar Bah!!rda auf 
Verlangen zur Prüfung aUSZUhändigen. 

(4) Die Behörde hat einer anderen Person als der Hundehalterin oder dem Hundehalter auf 
Antrag eine Besd\einigung auszustellen, dass sie einen gefahrlichen Hund nach § 3 Abs. 3 
außerhalb aullbruchslcherar GrundlltUcke führen darf, wenn die Person die Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 1 Nr.1 erfüllt. Sie hat ein gültiges Personaldokurnent, diese Bescheinigung und 
die Erlaubnis beim Führen des Hundes mitzufiJhren und der Behörde auf Verlangen zur 
Prüfung auszuhändigen. 

§12 
Mlwirkungspflichlen 

(1) Die Hallerin oder der Halter eines geflihrllchen Hundes nach § 3 Abs. 3 hat der Behörde 

geplante Novellierung (Stand: 18.05.2015) 
W • .,stest 

(1) Die Fähigkeit des Hundes zu sozialverlriignchem Verhallen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 kann 
nur durch einen Wesenstest nachgewiesen werden, der von einer anerXannt sachverständigen 
Person oder Einrichtung durchgeführt wird. Der Nachweis der Fähigkeit des Hundes zu 
sozIBlvertrigllchem Verhalten kann euch durch einen In einem anderen Bundesland oder Staat 
durchgeführten Test erbracht werden, wenn das für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
zustlndige Ministerium oder eine von ihm durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde 
den Test dieses Bundeslandes oder staates als dem Wesenstest nach Satz 1 gleichwertig 
an.-kannt hal 

(2) Steilt die den Wesenstest durchführende sachverständige Person oder Eirvichtung fest, 
dass die Fähigkeit des Hundes zu sozialvertrigllchem Verhalten noch nicht abschließend 
beurteilt werden kann, hat die zuständige Behörde der Hallerin oder dem Halter des Hundes 
eine angemessene Frist zur Vorlage des Wesenstests zu setzen. Bis zum Ablauf der Frist gilt § 
11 für das Fuhren eines gefährlichen Hundes nach § 3 Abs. 2 entsprechend. Ein gefährlicher 
Hund nach § 3 Abs. 3 darf bis zum Ablauf der Frist nach Maßgabe voo § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 
geführt werden. Wird nech Ablauf der Frist keine Bescheinigung uber die Fähigkeit des Hundes 
zu sozialYllrtrigUchem Verhallen vorgelegt, darf der gefährliche Hund richt mehr gehalten 
werden. 

(3) Erfolgt ein Wechsel der Halterin oder des Hafters des Hundes, muss innerhalb von sechs 
Monaten die Flhigkelt des Hundes zu sozlalvertrilglicham Verhalten amaul durch einen 
Wesenstest nachgewIesan werden. 

(4) Das rur die öIfenIIlche SId\ertleit und Ordnung zustlnetige Mnlsterium bestimmt durch 
Rechtsverordnung den Inhalt und die Durchführung des Wesenstests, die Zuständigkeit, das 
Verfahren und die Voraussetzungen für die Anerttennung dar sachVBnllindigan Pwsonen oder 
Einrichlungen, den Inhall und die Form der Bescheinigung über den durchgeführten Wesens
lest sowie die Voraussetzungen der Anerkennung der in einem anderen Bundesland oder 
staal durchgeführten Tests. Nach der Anerkennung sind die Personen durch dia zustin
dlge Behörde nach Maßgme des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBI. I S. 
469, 547), geändert dW'Ch § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 (8GBI. I S. 1942), 
In der jeweils geltenden Fassung auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obtlegenhelten 
förmlich zu verpflichten und auf die strafrechtlichen Fotgen einer Pflichtverletzung 
hinzuweisen. 

§11 
Führen eines getahltichen Hundes 

(1) Die Hundehallel1n oder der Hundehalter darf einen gefihrlichen Hund nach § 3 Abs. 3 
auB.halb ausbruchsicherer Grundstücke nur persönlich führen oder eine Person damit 
beauftragen, die eine Bescheinigung nach Absatz 4 Satz 1 besitzt. 

(2) Geflhrtiche Hunde nach § 3 Abs. 3 sind außerhalb ausbruchsicherer Grundstücke an der 
leine zu führen und haben einen Maulkorb zu tragen. AJ.Jf Antrag kann die zusHindige Bahllrde 
alne Genahmlgung zur entbindung von der leinen- und Meulkorbp1'llchl erteilen, wenn eine 
Gefährdung der örJentIlchen Sicherheit ausgeschlossen erscheint. 

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat beim Fuhren eines gefihrlichen Hundes nach § 
3 Abs. 3 ein gültiges Pel'l!lonaldokument und die Erlaubnis mitzuführen und der Behörde auf 
Verlangen zur Prüfung aUiZlJh8ndlgen. 

(4) Oie Behörde hat einer anderen Person als der Hundehall9rtn oder dem Hundehalter aur 
Antrag eine Bescheinigung auszustellen. dass sie einen gefährlichan Hund nach § 3 Abs. 3 
außeJ'tlalb ausbruchsld'larer Grundstilcke füJTen darf, wann die Person dia Voraussetzungen 
das § 6 Abs. 1 Nr. 1 arfüllt. Sie hat ein gültiges Personaldokument, diese Bescheinigung und 
die Erlaubnis beim Führen des Hundes mitzuflihren und der Behlirde auf Verlangen zur 
Prilfung euszuhändgen. 

§ 12 
Mitwirkungsp1'llchten 

(1) Die Hallerin oder der Halter eines gefihrlichen Hundes nach § 3 Abs. 3 hat der Bah&tle 

1. die Aufgabe des Haltens des Hundes einschließlich das Namens und der Anschrtfl der 1. die Aufgabe des Haltens des Hundes einschließlich des Namens und der Anschrift dar 
neuen HundehaHerin oder des nauen Hundehalters. neuen Hundehalterin oder das nauen Hundehalters, 

2. das Abhandenkomman oder den Tod des Hund811 und 2. das Abhandenkommen Oder den Tod des Hundes und 

3. An- und Abmeldungen nach § 9 Abs. 1 und 2 des Meldegeselzes das landes Sachaen- 3. An- und Abmeldungen nach § 9 Abs. 1 und 2 das Meldegesetzes des landes Sachsan-
Anhalt sowie Anzeigen nach § 13 Abs. 2 des Meldegeselzes des Landes Sachsen..,t.nhalt Anhalt sowie Anzeigen nach § 13 Abs. 2 des Meldegasetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ober die Mitteilung erteilt die zuständige Behörde eine unver:zliglich schriftlich mitzuteilen. ObaT die Mitteilung erteilt die zustiindJga Behörde eine 
Bescheinigung. Bescheinigung. 

(2) Soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist. hat die Hundehalterin oder (2) Soweit dies zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich ist, hai die Hundehalterin oder 
der Hundehaltar den Bediensteten dar zustiindigen Behörde oder dar amUlchen Tlerärzlln oder der Hundahalter dan BedIensteten der zuständigen Behörde oder der amtlichen TIerärztIn odar 
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dem amtl ichen llemzt Zutrla zu dem Gn.w'Idstüc::k zu gewitnn, suf dem der gefihrIIctIe ttJnd 
gehalten wird. cIe dM Hmd belta&wodo. Fests1.elungen zu &nnÖgIk:tlen, AuskIlnfte zu erteilen -""--

§13 
M&ldabafugnis. Meldepflicht 

(1) Ärztinnen und Ätzte sind zur Meldung bei der zuständigen Behörde berechtigt, w.nn .1. In 
Ausubung Ihllls Berufs KenntnIs von EIssvorfällen und Verletzungen, die auf Angt1ffen durch 
Hunde basieren, ertangen. 

(2) TIefil'2linnen ul'ld lleriIzIB Bind zur Meldung bei der zuständigen Beh6rde wrpfllehtet, 
wenn sie In AusGbung ihrer; Berufs Kenntnis von Bissvorfilten und Verletzungen, die auf 
Angrtffen durch Hvnde basieren, wlanget .. Die MeldepfliCht besteht nicht, wenn der 1'\en1r:z11n 
oder dem Tlnm der Nlc:hwals YOI1iegt, dass eine Meldung bereits erfolgt ist. 

§1' 
Sonstige Maßnahmen 2Uf Gefahrenabwehr 

(1) De Beh&de Qnn ~ der VCtSChriften dieses Gesatzes nach Maßg.be de8 
Gesetzes Iiber cia M.-.Ik:he Sk:hemeIt tnt Ordnung des la1d8s Set:h&en-Anhelt die ertot· 
dettlchen MaßnIIhmen tt.ffen, um eine von einem Hund oder der HsJIung l.I1d FrIhnMlg .m. 
Hundes ausgehende Gefatv' Iür die 6ffan!IIche SktIaIheIt abzuwehren. 

(2) Dia Befugnis der nach § 94 des Gesetzes über cia öffentllcl'le SIcherheit l.I1d Ordnung des 
Landes s.~t tuStändigen Behäldan, Vercrdnungen ZlJr Abwehr abstrakter. von 
Hunden ausgehendtlr Gefahren zu erlassen, bleibt unbsührt. 

§ ,. 
ZenIniIlregister 

(1) Zur ErTanung aller In Sachslln.Anhalt gehaltenen Hunde wird ein zentrale. Register 
geführt. Zu diesem Zwedt erhaben dill für die Wahrnehmung der Aufg.ben n.cI'1 desem 
Gesetz zuständigen Behötden die folgenden Angaben: 

1. das Geschlecht und das Geburtsdatum des Hundes, 

2. die Kennnunmer des TrensponcIen des ttnies, 

geplante Novellierung (Stand: 18.05.2015) 
dem amtlichen TtetatZt ZUbitt zu dem Grtndslück zu gewähren. auf dem der gefitric:he fb1d 
gehätsn wird. 6eden Hund betnlffand8n F8Ilsteb1gen zu ~ AusXünfta zu er\elIen 
oder Untertagen YOI"ZUIegen. 

§ 13 
Me/debefugnis. MeltSepl!lcht 

(1) ÄrzIInnen und Ärzte sind zur Meldung bei der zustlndlgen Behörde berac::htigl. wenn sIe In 
Ausübung Ihres Berufs Kenntnis von Bissvcrfillen und Ver1ettungen. die auf Angriffen durch 
Hunde basieren, ertangen. 

(2) Tler!rztinnen und Tierärzte sind zur Meldung bei der zustlndlgen Behörde verpflichtet, 
wenn sie in Ausubung ihres Berufs Kenntnis von Blsavorfallefl und Verletzungen, die auf 
Angriffen durch Hunde basieren, erlangen. DfII Meldepflicht besteht nicht, wenn der Tierärztln 
oder dem T1erarzt der Nachweis vorliegt, dass eine MtJdung beteits erfolgt i,1. 

(1) [Je BetI&'tIe kann unbeschadet der Vom:hrlftan cleees Gesetzes nach Maßgabe dee 
Geutz:es Obet die öffentliche Simetheit U"Id 0nJnung des LMldes Sacftsen..Anhaf cIe arfor· 
detfichen Maßnahmen treffen. um eine von einem Hund oder der Haltung l.I'Id Fütwung eines 
Hundes ausgahande Gefahr für die Menl"1Che Sichef'heit abzuwehren. 

(2) Die Befugnis der nach § 94 d85 Gesetzes Ober die Offenlliche Sicherheit ood Ordnung des 
Landes Sacl'lsen--Anhalt zuständigan Behörden, Verordnungen zur Abwehr abstrakter, von 
Hunden ausgehender Gefahren zu wtassen, bleibt unberührt. 

§1. 
ZentralregISter 

(1) Zur Erfassung aller In Sachsen-Anhall geh."enen Hunde wird ein zentrales Register 
geführt. Zu diesem ZWeck erhaben die für die Wahmehmung der Aufgaben n.ch diesem 
Gesetz zuständigen Behörden die felgenden Angaben: 

1. d.s Geschlecht und das GelMtsdatum d_ Hundes, 

2. die Kennnummer des Transponders öe&IVKk!!, 

3. cla Ra~gkeIt des Hoodes odtr, soweft faatstelbar, cIe Angabe der Kteuzuno 3. die Ras$ezugeMrigkeit des I-tmdes oder, soweit faststellbar, die Angabe der Kreuzung 
einstffieß/lch d88betOglc:tw behördliCher Feststel1qen, elnsdiießlic:h diesbeziiglichef ~ Feslstelk.ngen, 

4. der Name L.nd die Anaavtft der Hundeh.lterin oder des t-k.ndehilltenl, 4. der Name und die Anschrift dar Hundeha/lerin od .. des Hundehalters, 

5. dll Angaben übar des Bealehen der nach § 2 Abs. 3 abzuschließenden Haflpftlchtverslch&- 5. die Angaben Ober des Bestehen der necl'l § 2 Abs. 3 abzuschließenden HlIl'Ipftid'!tverslcl'le. 
rung. Nng, 

6. die Bezeictlnung dar Behörde, bei der dar Hund geführt wird, e. die Bezeichnung der Behflrde, bei der dar Hund glrführt wird, 

7. nad'! diesem Gesetz .tallte Erlaubnisse und bestandskräftig abgalehnte Antrage auf 1. nach dIesern Gesetz erteilte Erlaubnisse und bestandskriftlg abgelehnte Anträge auf 
Erteilung einer ErI.ubnls, Erteilung ein .. Erlaubnis, 

8. beslandskräftlge Besc:hrinkungen dar Befugnis zum Hallen und Führen eines Hundes 
(insbesondere Hartungsverbole und ~eschrinkungen, Maulkorb- und AnIeinzwang auch nacl'l 
Me!l.g.be d81 G.etzes Ober dla 6ffanlllc:he Slchemeit und Ordnung d .. Landes Slc:hI ... 
Anhalt). 

8. bestandsktlflige Beschränkungen der Befugnis zum Halten und Fütvwl eines Hundes 
Qnsbesondere Haltungsverbote und -beschriinkungen, MeulkO!tl· und Anleinzwang auch nach 
Maßgabe des Gesetzes über die Mfenlliche Sid1ert!eit und Ordnung dfll landes Sachsan· 
Anhalt), 

10. 800$U\J8 VcrlIIe, dufeh die Menschen von dem Hund nicht unarfIebIk:tI beliis1Igt 'MU'den 10. &OnSlige VorfAlle, ~ die Menschen '«In dem tuld nktrt ooerhebIicl'l beläsllgt ~ 
oder andere 1lere gehetzllWrden. odtr andere llere gahet:zI 'MJI"den. 

(2) Das zennre Register dient dar Durchführung dieses Gesetzes elnschließIidl d.". Emallung 
d .. für die OblfprOfl.ng dar Auswirlwngen dieses Gesetzes nach § 17 Abs. 4 und § 18 erfor· 
der1icl'lan Statisllken. Daruber hinaus dient es dar Ennltllung der letzt8n HaJlBr1n oder dae 
letzten Halters eines Fundhundes oder eines herrenJosen Hundes und dar Durdlführung der 
nam Maßgabe da8 Gesetzes Ober die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Seen. 
sen-Anhalt erforderlichen Maßnahmen, um eine von einem Hund oder der Haltung und 
Führung eines Hundes ausgellenda Gefahr für die öffenIIlcI'Ie Sicherheit abzuwehren. Bai der 
Erhebung dar Hundesteuer darf Auskunft Ober Namen und Anschrift der Hundehalterln oder 
des Hundehallera 8n BeMrden gegeben werden, soweit dies zur Durchführung dieses GeIet· 
zes, das Gesetza Ober die 6ffwntllche Sicherheit und Ordnung des Landes SacNen-Anhalt 
oder des llarsctlutzgetetzes erforderllcl'l ist. Dies gilt aucl'l, wenn die DatenObermiWung der 
Feststellung der Halterln oder d81 H.lterI: elnas Fundhundes oder eines hemml08en Hund_ 
dient. 

(2) Das zentrale RegIster dlenl dar Dorchführun" diesu Gesatzu einschließlich der ErsteJlung 
der für die Überprüfung d .. Auswlrlwngen dieses GeSelZes nach § 17 Abs. 4 und § 18 erfor· 
derllchen Statistiken. Darüber hinaus di8llt u der EnnltUun" der Jetzlen Ha"erin oder des 
letzten Halters eines Fundhundes oder eines herrenlosen Hund. und der Durchführung der 
nach Maßgabe das Gasetzes Ober die Offenllic:he Sietlerfleit und Ordnung des Landes Sech· 
sen-Anhalt erforderlichen Maßnahmen, um eine -.on einem Hund oder der Haltung und 
Führung eines Hundes ausgehende Gefahr für dia 6tfenUlcI'Ie Sicherheit abzuwehren. Bei der 
Erhebung der Hundesteuer darf Auskunft über Namen und Anschrift dar Hund.hallerln odar 
des Hundahalters an Behörden gegeben warden. soweit dias zur OorchfUhnmg dieses Gaset· 
%eS, des Gesetzes über die 6IfenUlche Slc:tlemell und Ordnung des Landes Sacl'lsen-Anhalt 
oder des Tierschutzgesetzes erforderlich i81 Dies gllt auch, wenn die DatenübermltUung der 
Feststellung der Haltain oder des Halters eines Fundhuodes oder eines herrenlos.., Hundes 
dient. 
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(3) [Je Hatt.1n oder der Halter Ist Yef1)fIictiet, .. nach desem GaJeIz ZUIIIrdgen Ben6rde 
t.mWZUgIdl '*" Aufnatme tIet HundehIftI.ng fotgende Angaben Wld l.Irttert8g8o zu 0t>enNt,." 
1. GescNectlt und Geburtsdlltum deI Hundes. 

2. die Kennnummer d_ Transponders (§ 2 Abs. 2), 

3. RllleZUgehi5rtgQit du: Hundes oder Angabe der Kreuzung des Hundes, 

4. Name und Anschrtft der Halta1n oder dOll Halters, 

geplante Novellierung (Stand: 18.05.2015) 

(3) Die ~n oder der tWter ist verpIik;ht:et. der nach lIeaem GeMtz: ZUltlndigen Behörde -_ .............. _-_ ...... ""'""-''''
teln: 

1. Geschlactlt L.Ild GeburtsdaIum des Hundes, 

2. dia Kennnummer des Transponders (§ 2 Abs. 2), 

3. Rassazugehör1gkelt des Hundes oder Ang.be der Kl'el4Ung des Hundes. 

4. Name und Ansdlrtft der Haltertn oder des H.lters, 

5. Bacheinigung d .. V.,..lch8ra"1 Dber das Bestehen einer Haftpflichtv.nslcherung (§ 2 AbI. S. Bescheinigung des Veraidlerars über dlS BIstehen eln.r Haf'tpt'lldltveraicherung (§ 2 Abs. 
3) n.ch § 113 Abt, 2 cIeI Verslc:herunglveoesetzes. 3) nach § 113Abs. 2 des Vers/cherunglooertIaglg8letzes. 

DieH AM1ekIung belrNltIt die Anmeldung ZLr HuncIesteuer. Ober die Anmeldung ert.IIt die DIau ArwneIcIwIg beinhaIteI: de Anmeldung ZU" Hundesteuer. Ober dfI Anmeldung erteilt die 

zus~ Beh6rde eIne~. ZUltincIi~ Behörde eine BescheIri~ 

(4) lJres Weiteren tat cIe nKh ciesem Gesetz zustin!Ige BehI5rde über o.n Tod oOer die 
Abgebe dD Jb1des t.nW N\gIbe des Todes- oder n; 7 1 ges. iIler eine Anden.ro der 
Anschrif'Ider HaIIIrin oder des HaItara sorwie über einen WedM des ~tfltolllid .... 
zu untenictltln. Ober ~ erteilt de ~ EIetl6n» ..". a.cn.InI
,'mg. 

(5) Die nec:h AbNlZ 1 erhobenen Angaben lind \IOn cIsr nach diesem GeHtz. iWltlnf:tlgen 
Beherde gemäß den Rllgelungen der Rechlsverordnung nach Absatz 6 der tUr _ zentrale 
Register zuständigen Bah&tle.zu üblrmtteln. 

(e) Des für die 6I'fentilche Sicherheit und Ordnun; zuständige Mlnlstertum wird ermlchtlgt. 
durch Rechtsvtrordnung. die fllr die ErrIchtung und den B8tri8b des zentralen Regleters 
erfordertlchen .rglnund", BeItimmungen und die für des zernIrIIle Regillilr zullindlge 
Behörde .zu beslimmen. DI. RIId1tsverordnung enthält debei insbesondere de technllChen 
Stenderdl, denen der TrMlponder n.dl § 2 Abs. 2 entspl1ldlen mUli, VolWIriften Ober die 
löschung und Sperrung von Eintragung .... d8l1 autometisiaten Abruf durch die nach diesem 
Gesetz zustindge BehlIrde und die CIlermittlung von personenbezogen Delan 8U8 dem _. 
1. antgegan § 2 Abs. 2 Satz. 1 Minen HLnd nictli rrit einem Transponder kennzeichnen lisst, 

(4) Des W-..n ist cIe nach <Iesan Gesetz zuatIncIVe Beharda übar der! Tod oder cIe 
Abgabe des Hundes Ufi8r Mgeba des Todaa- oder a"""8gIM ilber alne ~ der 
AnsdvIft .. HaItertn oder des ..... sowie über linen Wechsel des ~ 
zu ~ CIber Ändenngsmttellungen ertaitt eile zwtIndge BetIlitde aIna Beschein
,ung. 

(5) Die nach Absatz 1 erhobenen Angaben aInd YOI'I der nach dI.aern Gelatz zustlndigen 
Behörde gemiß den Regelung8l1 der Rechtsverordnun; nach Abs.tz e d.r für dal zentrele 
Register zust6ndigen Behörde zu Libennitt.ln. 

(6) Das fiir die öffentiidle Sicherheit und Ordnung zustlndlge Mlnlstertum wird ennächtlgt. 
durch Recht.swrordnung, die tur die Errichtung und d., Betrfeb des zentralen Reglsl81S 
.rfordertlchen ergänzenden Bestimmungen und dis filr dll zentrale Register zustindlge 
Behörd. zu bestimmen. Die Rechtsvwardnung enthllt dabei insb_endere die technischen 
Stand.rds, dan ... dar Transponder nllm § 2 Aba. 2 entsprec:hen muss, VotIIChriflen ilber die 
löIchung und Sperrung von Eintragung.n. den automlltlllerten Abruf durch die mich desem 
Gaaatz. zuatJndige Beh&de und die ObenniUIun; von ~onenbe:zooenen Daten aus dem ....,. .... 

1. entgegen § 2 AbI. 2 Satz 1 seinen Hund richt mII einem Transponder" kennzeichnen lässt, 

2. entgegen t 2 AbI. 2 Sat:r. 2 da" zustlndigen Behörde den Hund nIdlt ZLm Aual8MIl dea 2. entgegen § 2 Abs. 2 Satz. 2 der ZUSIIncIigen Behlirde den Hund nicht ZL,Im Auslesen des 
T,..n.pond.~ vorführt. Transponders vorfUhrt, 

3. entgegen § 2 AlII . 2 Satz 3 bei der Überpnlfung der KennzelchnU1g nicht mitwirKt. 3 . • ntgllgan § 2 Abs. 2 Salz 3 bei der ÜberpnJfung der Kennzeichnung nicht mitwirkt. 

4. entgegen § 2 Abt; . 3 S.tz 1 keine l-W!p1IichMrslcherung filr seinen Hund abschließt oder 4. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 kein. Haf'tpflichMmichcung mr seinen Hund abschließt oder 
,uflWdllemllt, aufrechterhAlt, 

5. entgegen § 4 AbI. 1 In Vetblndung mit § 10 Abs. 2 Satz 1 einen gdtvIichen H\.nd nadl § 3 6. entgegen § 4 Abs. 1 In Verbindung mit § 10 Abt. 2 Satz 1 einen gefihrIIchen Hund nach § 3 
AbI. 2 Satz 1 ohne tuchIoveil ... ,.... Wesenste&ls hält, AbI. 2 s.tz 1 otvle Nachweis eines W...meet& hAlt, 

6. entgegen § 4 Abe. 2 eil'le"l gefIhrkhen Hund nIICh § 3 Abs. 3 oMa Ertaubril tIItt, Ei. entgegen § 4 AM. 2 einen geIährichefl Hund nach § 3 AbI. 3 oMa Etiaubns hItI, 

7. ~ § e AbI. 2 Satz 2 HaIbut:z 1 einen gefihrlchen i-bld MCh § 3 Ab&.. 3 durct\e/,... 7. antgagen § 5 Abs. 2 Satz 2 HaIbeatz 1 einen gerlf.kI" •• Ht.nd nKh § 3 Aba. 3 dutch eine 
andere ~ Oqn tIat. ~ Pwson fütnn!lsst. 

B . .rtvegen § 5 Ab8. 2 Satz: 2 Hllbutz 2 einen gef'ihtichen Ht.nd nach § 3 Abs. 3 rktt B. entQeoen § 5 AM. 2 Satz. 2 HaIbutz. 2 ~,., gefihrlicnen Hund nact\ § 3 Alls. 3 rid1t 
a1gIIIeint oder ohne MMJlkorb führt, angRInt oder dv1e ~ führt. 

9. entgegen § 5 Abs, 2 Setz 3 ein gültiges PersonaIdokument oder die Be&cheInI~ über die 9. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 3 ein güliges Perliontlldokurnent oder die Besc:tleinigung über die 
Antragst.nunv nlmt mItfUhrt oder auah6nd1gt, Antragltellung nicht mitfuhrt oder aushändigt, 

10. gegen ei ..... Bedingung od.r Auflage nach § S Abs. 3 verstößt. 10. ;"an lin. Bedingung oder Auftag. nllch § 6 Abs. 3 vemöBt. 

11. antgegen § 11 Abe. 1 einen geflhrtimen Hund nach § 3 Abs. 3 durch eine Penlon fDh,., 11. entgegen § 11 Abs. 1 elnan gefihrtichan Hund nam § 3 Abi. 3 durch elna Person führen 
1681t. die keine 8M:chelnigung nach § 11 Abs. 4 Satz 1 besitzt, lisst, die keine Beschainigung nach § 11 Abs. 4 Satz 1 beeJtzI, 

12. entgegen § 11 Abi. 2 Satz 1 einen gefihrtichen Hund nach § 3 Abs. 3 nicht angeleint oder 12. entgegen § 11 Abs. 2 Salz 1 einen gefltvlichen Hund nach § 3 Abs. 3 nldlt angeleint oder 
ohne Maulkorb lihrt, ohne MUkorb 0H1, 
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13.. entg .... § 11 Abs. S.trI gütöoK ~oder die Erlaubnis richt mitfilhrt oder 13. entgegen § 11 Abs. 3 ein ~ ~1:Iokl.ment ocJer die EItatJM1Ia rK:ht "*fOhrtoder" 
1UShI~ klShindigt, 

14. 1IOIg898" §" AbI. " Salz. 2 ..., gOOIges PersoneIdokument oder die ~nigI.ng oder 14. entgegen § 11 Abs. 4 Setz 2 ein gi.lIöges F'ellOIlldokI.Iment oder die Besctteirigung oder 
die ErlMJbnls nlctt ntiiltwt 00.. auahindgt. die ErlllUbnls nicht Iritfljyt oder eushincIgt, 

15. entgegen § 12 Aba. 1 eine MittelllN1gapflicf'11 nfdrt erfUllt, 

16. entgeg., § 12 Abt. 2 den Bediensl8ten der zustindigen BehOrde oder der .mtllchen 
Tterlrz1in od« dem ,mUlch." T1 ... rzt keinen ZutI"lIt zu dem Grundlwck gewlhr1, auf dem der 
geflhrllctle Hund Q8hllten wird, 

1S .• ntgegen § 12 Alle. 1 eine MilleJIt.-.gsplllcht nicht erKillt, 

16. errtgeg.n § 12 Abs. 2 den Bediensteten der zustlnctigen Behörde oder der emtliChen 
Tlerirziin oder dem amtlichen TIerarzt keinen Zutritt ZJ,I dem Grundstück gewihrt, auf dem der 
get'iihr1lche Hund gehalten wird, 

17. entgegen § 12 Abs. 2 die den gerIihrlichen Hund betreffenden Feststellungen nlcht erm6g· 17 . .rtgegen § 12 Abs. 2 die den geIIhrilchen Hund betreffenden Featltellungen nicht ermög-
lieht. Auskünfte nlc:ht Irt.llt oder UntMagan nicht vorlegt, licht, Auskünfte nicht .tel" oder Unterlagen nicht voltegt, 

18. eotgegen § 13 Aba. 2 Satz 1 elna'Meldepllicht rlchtnachkomml, 18. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 ekler MeIdepIIId1t nicht nadlkomrnt, 

1S1 . .,~ § 15Ab8. 3 oder 4 einer MMdepfticht ric:hI nachkommt. 19. entgegen § 15 Abs. 3 oder 4 einer Me1depfIicht nid1I: nec:hkonYnt. 

(2) DM ~k«t kam nVt einer Gddbu6e bis zu zehntausend EIrO geehndeI: (2) 0iI!II Ordn~ kann mit einer ~ bls zu ~ &.wo geeIYJcIeI - _. 
(1) Die Autg.ben nach dl8l!lam Gesetz werden von den Garneinden im übertrag.,..en WIr
kunglkr.is (ZUltindigen Behörden) wahrgenommen. Facheufsict1t5bllhäden sind des Land .. -
verw.ltunglamt und du flIr die Menlllche SIcherheit und Ordnung zusfindige Mnist.-lum. 

(2) Die sich mit der Aufgebenübertragung durch dieses Gesetz ergebllnct.n Mehrkolten ct.r 
Kommunen für erlordertlche InvutiIIonen werden durch Zahlung eines einmeligen PeUlc:helb. 
tragea In Hehe von 75 000 Euro .bgegolten. Der euf die einzelne Kommune entfallende 
Pauec:I'IaItJeng \IArd nedl dem Verhiltnis der Anzahl der In dem Gebiet der Kommune .m 31 . 
Dezember 2008 fOt cIe Emebung der Hundesteuer ~rierten Hulde an der GeumtDi'II d«" 
im Land reglR1ertan Hunde ennittflll:. Die ZaMsng erloIgt zum ZeItpmkI _ 1nkrafttreten8 -_. 
(3) Die ~ WIhrkoan \fMfden cUdI cIe ZIIi'IIq eine!! jItrichen PeUlChalbetr8Qel 
abgeoohen. n Jahr des klki.,thta. _ Gesetzes berigI: der Peuschelbeng 2S 000 &.'0. 
In den folgenden Jeh'en 100 000 Etw. 0.. MIt die einzelne KI:xmu1e enIfaIende PIMeNt
beInJg \IIItrd Im JIhr des b ... aetttil des Gesetz:. ned1 dem VerhiInIs der Anzahl der In 
dwn Gebt« der Konmune am 31 . Dezember 2008 für die Ertwtu!g _ ~ regist

n.t.n Hunde an '* Geaamlzahl der im L.and registrierten Hunde .mn.It, Im Obrigen nectI 
dem VlIrtlIItnii der Anzahl der In cHn GebIet der Komm1.l1e am 31 . ~ des VOIjahtM 
des für c;Ie ZahII.ng mallgeballdeh Jatns im RegIster nach § 15 geIi.ilrten Hunde In der 
GesarrWIhI der Im Land rIIgiS"*1en Hoode. DIe Zahlungen erfolgen jeweI/I: zum 3D. JonI. 
erstmel. zum 30. Juni 2009. 

(4) Die einmaligen und leufenden Metlrkosten werden mit der Üb.-pl"ÜfUng der AUlWtrtumgen 
di .... Gas __ nach § 18 QberprOlt. Sofern im Rahmen der Üb.-prüfung h6htre oder 
niedriger. MClrf«)et.n .rmlttelt. werden, werden diese spätestens ein Jehr nach der Im § 18 
vorgesehenen Unttrrlchtung au.gegllch .... 

§ ,. 
Überptüf.mg der Auswirkungen des Gesetzes 

Die Auswlnwnven dIeHe Gasetzes warden nach einem ~m von vier ..IIIhren 
cb'ch <Ie La ..... _ung unW t.IfMrIux)g der kcrrmunaIen SpHzenverbIncte I.nd ~ 

Sech\ie"tlnd",,, überpüfl. Ober da Ergetris wird im Ausschuss tur Innetes des L.ancttagea 
zehneh urWentch1el 

Durch dieses Gesetz werden das Grundrec:tlt auf Schutz personenbezogener Daten (ArtIkel 2 
Ab •. 1 In Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes. Artikel e Ab •. 1 SIb: 1 der 
Verfassung du Land .. Sadlsen-AnhaH) und das Grundrecht der Unver1etz1ichkeit der WOh
nung (Artikel 13 AbI. 1 du Grundgesetzes. Artikel 17 Abs. 1 der Verfauung det und .. 
Sechsen-Anh'lt) 4linguchrlnkt. 

§20 
ÜbergangsYOrschriften 

§17 
ldeI MilsJaststellung und PrfJfJ.I1g YOn BerechlgtJngsscnen 

(1) Die Aufgeben nach diesem Gesetz. werden YOn den Elnheltagernelnden, Verweltungsga
rnelnllChaftan oder Verbandsgemeinden Im Oberngenen Wil1r.ung.kNIII (zustIndigen Behör
d.n) wahrgenommen. Fachaufslchtsbehörden sind de. undesYe1W8lb.Jngsamt und das rur die 
MfenUiche Sicherheit und Ordnung zustiindlge tJlni.teJ1um. 

(2) Dia .Ich mit der AufgabenCibertr8gung durcl'1 dieses Geeatz. '!lI.banden Mehrtc.osten der 
Kommunen für erforder1iche In\i65litJonen werden durch Zahlung ein ... Inmaligen Pauschalbe
trages in Höhe VOll 75 000 Euro ebgegoltwn. Der euf die elnaln. Kommune entrallende 
Pauschalbetrag wird nach dem Vlll'hiltni. der Anzahl der In dem Gebiet dar Kommune sm 31. 
Dezenmer 2008 fUr die Erheb\.ng der ~ .-.gi.bi .... Hunde an der GeumtzahI der 
Im Land n9*1erten Hunde ermiöeIl DIe ZahIu1g erfolgt zum ZelIp.u'Ikt des lnkra1'rlre6ans -_. 
(3) DIe I~ Mahrtc.osten 'N8I'den cUdI <le Z.atamg ell'I8I jitrichan Pausc:habetU'9es 
abgegOhen. m Jak das ..... !tb ... des Ge&etzes beHgI der Peusc:haIbetrag 25 000 Euro. 
In den fofgMden..wnn 100 000 &.1'0. 0. U (Je .... 1'18 Komrru'Ie enrfdande Pauschat
baCrag Wd Im Jeht des lnktafttteIens des GesWw nadl dem Vetf\Mnis der" ,.,.... dar In 

dem GebhJt dar Komrru'IEI am 31 . Dezen'Oer 2008 für die ~ Oer ~ regist
rierten Ht.w\de an der GesemIzahI der Im und reg1strtel1en HI.rode arriteIllm Übrigen nach 
dem V.miItris dar Anzahl der In dem GebIeI der KommJne am 31 . Dezember deI!I VOIjahres 
des für cie .laNung maßgebenden JIIhrw Im Regteter nach § 1 rS geführten Hunde an der 
Gesemluhl der Im Land regisbier1en Hunde. DIe Zahlungen erfolgen jeweill ZU'T1 30. JunI. 
..trnels zum 30. Juni 2009. 

(4) Die einmaligen uncllaufenden Mehrkosten Wllrden mit der Obe;rprilfung der Auswirkungen 
dlllMll Gesatzes nach § 18 Ciberprüft. Sofem im ~hmen der Überprüfung hOhere oder 
nl.drig .. Mehrkosten ermlttalt werden, warden diese .plteltens ein Jahr nach der Im § 18 
vorgesehenen Unterrichtung ausgeglichen. 

[Je ~ cieses Gesetzes 't\IIWden nach einem ~ YOI'I ...... Jahren 
dl.W'Ch 6e l.andesregietun ootar AItwirtulg dar kommL.llllMr'l sptzen\inilidli iM wei1erer 
SadM!IIatiliCIgeI abetprüft. Übet das Etgabnis Md im Ausachuas fi:r mer.. des l...anctIII9ß8 --
Durch dl8II8& Gesetz werden das Grundrecht auf Scnutz ~ner Daten (ArtIkel 2 
Ab •. 1 In Verbindung mit Artikel 1 Ab •. 1 des Gn.Indgesetz:al. ArtIkel 6 Abs. 1 Satz t der 
Verfes.ung des Landes Slichseo-Anhalt) und das Grundrecht der Unvarlelzllchkeit der Wm
nung (ArtIkel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, ArtIkel 17 Ab8. 1 der Verfa •• ung das Landes 
Sechsen-Anh8H) eingeschränkt. 

§20 
ObergangsYOrSChriften 

§ 2 AbI. 2 und 3 U1CI § 15 Ab •. 3 und 4 finden nur auf Hunde Anwwldung, die § 3 unterr.l en § 2 AbI. 2 und 3 und § 15 Abs. 3 und 4 finden nur lIuf Hunde Anwendung, die § S unIerfIIIlen 

VERMERK· HUNDEGESETZ NOVELLIERUNG SYNOPSE.DOC 



8 

Hundegesetz aktuell aeDlante Novellieruna (Stand: 18.05.2015) 
oder die nach Inkraftlreten dieses Gesetzes geboren wurden. oder die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geboren wurden. 

§21 §21 
Folgeinderung Änderung des Kommunalabgabengesetzes 

Anderungsanweisungen ZlJT ANgemeInen GebDhrenardnung des Landes $aGhsen-AnhaIt ~ § 13 Alls. 1 Hr. 1 c) bb) des KonwnunalabgabengesatzH In der Fassung der Bekanntma· 
30. August 2004 (GVBI. LSA S. 554), ZllIetzt gelndert durch Verordnung 110m 15 Oktober chung vom 13. Dezember 1998 (GYBI. LSA S. 4(5). zuletzt gelndert durch Artlkali des 
2008 (GVBI. LSA S. 367). Gnatzes vom 17. Dezember 2014 (GVBI. LSA S. 522). wird wie folgt geändert: 

Es wird der folgende neue sm: 2 eingefügt: 

.,zur ErfUllung der Aufgaben nach § 17 Ab •. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Vorsorge gegen 
die von Hunden ausgehenden Gefahren dürfen die Steuerdalen übermlHeIT werden, die 
zur Erfüllung der Aufgaben erford .... ich sind." 

Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sitze 3 und 4. 

§22 §22 
Inkrafllreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz bitt vorbehalUiCh des Satzes 2 sm 1. März 2009 In Kraft. § 9 Abs. 1 Satz 3 und Dieses Gesetz tritt vorbehalllich des Satzes 2 sm 1. März 2009 In Kraft. § 9 Abs. 1 Salz 3 und 
Abs. 2 Satz 2, § 10Abs. 4 und § 15 Abs. 6 treten sm Tag nach derVerkündung In Kraft. Abs. 2 Satz 2, § 10 Abs. 4 und § 15 Abs. 61fe1en am Tag nacl"l der Verkündung In Kraft. 
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